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Anregungen und Vorschläge 
Teilnehmer 

Anmerkung StplA 

Angesichts der als verhältnismäßig weitge-
hend empfundenen Interpretationsspiel-
räume der Richtlinie wäre ein Beirat bzw. 
eine Schieds- oder Schlichterstelle, die ihrer-
seits auch aktiv Missstände aufgreifen kön-
nen soll, wünschenswert. 

Die seitens StplA/OA angebotene Gestal-
tungsberatung ist grundsätzlich konsensori-
entiert angelegt. Bei nicht überbrückbaren 
Auffassungsgegensätzen findet vor einer Ab-
lehnung des Antrages ein erneutes Bera-
tungsgespräch unter Einbeziehung der je-
weiligen Interessenvertretung 
(DEHOGA/IHK/Handelsverband Nordbaden 
und der City Initiative Karlsruhe statt. 

Werbung auf Schirmen: Logos seien nicht 
vermeidbar wg. Bestehenden Verträgen mit 
Brauereien. 

In der Richtlinie werden werbefreie Schirme 
festgeschrieben. Bestehende Verträge ge-
nießen Bestandsschutz. Neue Verträge (ab 
Beschluss der Richtlinie durch den Gemein-
derat) dürfen keine Vereinbarungen zur Ver-
wendung von Logos auf Schirmen der Au-
ßengastronomie enthalten bzw. sind solche 
Vereinbarungen gegenüber der Stadt wir-
kungslos, da die Stadt nicht Vertragspartner 
ist, sondern eine Sondernutzungserlaubnis 
erteilt. 

Es besteht der Wunsch nach einer illustrier-
ten Handreichung mit Beispielen.  

Wird bei der Herausgabe bzw. Veröffentli-
chung der Richtlinie berücksichtigt. 

Strandkörbe, Liegestühle, Lounge-Möbel 
sollen erlaubt sein. 

Solche Möbel werden aufgrund ihrer Größe 
und der damit verbundenen Unmöglichkeit, 
außerhalb der Geschäftszeiten zusammen-
gestellt oder abgeräumt zu werden, kritisch 
gesehen. Sie sind auch typologisch für zent-
rale Innenstadtbereiche fremdartig. 

Mobile Verkaufsstände / Food Trucks / 
Schausteller sorgen für Belebung, wo sonst 
nichts sei.  

Mobile Verkaufsstände sind fester Bestand-
teil regulärer Märkte. Außerhalb davon sind 
sie nicht gut mit dem öffentlichen Stadtraum 
in der Karlsruher Innenstadt verträglich. We-
gen ihrer Größe unterbrechen sie die Raum-
wirkung von Plätzen und Straßen oder ver-
stellen Sichtachsen. 

Food Trucks u. ä. sollen für Aktionen/ Feiern 
möglich sein 

Ausnahmen für zeitlich begrenzte Sonderak-
tionen und abgestimmte Konzepte sind vor-
gesehen. 

Gerüstwerbung: wenn sie gut gemacht sei, 
sei das besser, als der offene Blick auf die 
Baustelle, insbesondere in Kombination mit 
Kunst und Kultur. 

Bei den Festsetzungen zur Gerüstwerbung 
geht es lediglich darum, massive Fremdwer-
bung zu vermeiden. Gestaltete Verhüllungen 
sind nicht berührt. Ersatz für Werbung an 
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der Stätte der Leistung und für die am Bau 
Beteiligten soll zulässig sein. 

Die Stadt sei in der Pflicht Aufenthaltsquali-
tät zu schaffen. Jetzt eine Sondernutzungs-
richtlinie zu veröffentlichen würde Unmut 
hervorrufen. Zwei Jahre Zwischenzeit zum 
experimentieren wäre gut. Danach wäre zu 
entscheiden, was wir behalten 

Der aktuelle Zeitpunkt vor Fertigstellung der 
Kaiserstraße ist günstig. Bei zwei Jahren Ex-
perimentierphase werden viele Dinge mit 
Engagement und Geld umgesetzt die dann 
nur noch schwer rückgängig gemacht wer-
den können. 

 
Sondernutzungsrichtlinie Innenstadt 
Weitere Anmerkungen und Anregungen aus dem Verfahren 
 

City-Initiative Karlsruhe Anmerkung StplA 

Windschutzsysteme sollten möglich sein. Windschutzsysteme – auch transparente – 
sind per Definition vollständig abgeschlos-
sene Wandflächen, und damit der Beginn 
geschlossener Einhausungen, also von „In-
nenräumen im Freien“. Diese sind nicht Ziel 
des Sondernutzungsrichtlinie. 

Wimpel, Fahnen, Beachbanner, aufblasbare 
Leuchtsäulen, Luftfiguren etc. sollen für 
zeitlich begrenzte Aktionen möglich sein. 

Dies ist im Rahmen von mit der Stadt abge-
stimmten Aktionen so vorgesehen. 

Auf welche Weise beeinträchtigen Heizpilze 
und sonstige Wärmeerzeuger das Stadtbild. 

Sie verstellen als zum Zweck der Außenbe-
wirtung nicht notwendige, zusätzliche, 
räumlich wirksame technische Objekte 
Blickbeziehungen und gegebenenfalls 
Wege.  

Speisekarten, die sich an einer Außengast-
ronomie befinden sollten möglich sein, 
auch hinterleuchtet oder als Display. 

Sie sind in dem Kapitel über Werbeaufstel-
ler grundsätzlich ermöglicht und geregelt, 
nicht jedoch mit Hinterleuchtung oder als 
Display. Das wäre im Zusammenhang mit ei-
ner Außenbewirtung überinstrumentiert. 
Kabelführungen über Gehwege sind zu ver-
meiden.  

Selbstleuchtende Werbeaufsteller, sowie di-
gitale Werbeaufsteller mit wechselnden 
Motiven und Animationen sollen zulässig 
sein. 

Werbeaufsteller sind per Definition ein Hin-
dernis (“Kundenstopper“). Zusätzliche Auf-
merksamkeit durch Animationen auf sie zu 
lenken ist nicht im Sinne einer gestalteri-
schen Aufwertung des Stadtbildes. Eine si-
chere Grenzziehung zwischen „hochwerti-
ger Animation“ und „lästigem Flimmern“ ist 
nicht möglich. Kabelführungen über Geh-
wege sind zu vermeiden. 

Die City-Initiative soll in den Kreis der aus-
nahmeberechtigten Organisationen und Ini-
tiativen aufgenommen werden. 

Wird so umgesetzt. 

Warum soll der Mast (eines Schirms) 
zwangsläufig zentral angeordnet sein? 

Die einheitliche Beschränkung auf einen 
klassisch konstruierten Schirmtyp wirkt der 
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Seitlich Anordnung wirkt häufig viel gefälli-
ger und ist auch für die Nutzung praktischer 
und hochwertiger. 

optischen Unruhe durch unterschiedliche 
Konstruktionen entgegen. Eine möglichst 
weitgehende Verwendung von Schirmhül-
sen anstatt von Schwerlastfüßen wird ange-
strebt. Ampel- oder Kragarmschirme sind 
statisch umständliche, material- und platz-
intensive Konstruktionen mit einer technoi-
den Anmutung und insofern kein positiver 
Beitrag zum Stadtbild.  

Schwarze Schirme hätten oft einen hoch-
wertigen Charakter. Warum sollen sie hell 
sein? 

Schwarze Schirme erzeugen bei entspre-
chenden Lichtverhältnissen einen Höhlen- 
oder Tunnelcharakter. (Man stelle sich das 
Titelbild „Zähringerstraße“ mit schwarzen 
Schirmen vor) 

Der Ausschluss zusätzlicher technischer 
Ausstattung an Schirmen soll zurückgenom-
men werden. Eine gefällige, dezente Ak-
zent- oder Hintergrundbeleuchtung sollte 
möglich sein. 

In die Schirme selbst verbaute Leuchten 
und Heizungen lösen den Bedarf von Verka-
belungen aus. Sie zweckentfremden dem 
Schirm zum Tragegestell für allerlei Technik 
und beeinträchtigen so das Erscheinungs-
bild. 

Fahrradständer sollten in der Kaiserstraße 
nicht erlaubt sein. 

Wird so umgesetzt. 

 


